
Aufgaben gemäß § 8 Abs. 1 STWG:

	� Beschluss der Satzung des Studierendenwerks 

	� Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

     

     

     

     

Mitgliedschaft  
kraft Amtes

	� hauptberufliche Vorstands- 
mitglieder der Hochschulen

	� Verwaltungsdirektoren/innen der 
Hochschulen

	� Direktor/in als Geschäftsführer/in  
der Popakademie  
Baden-Württemberg.

Vom Senat gewählt 
Amtszeit zwei Jahre

Hauptberufliche Lehrkräfte  
jeder Hochschule

Bei Hochschulen

	� bis zu 3.000 Studierende: 1

	� bis zu 7.000 Studierende: 2

	� bis zu 14.000 Studierende: 3

	� über 14.000 Studierende:  4

Von der Verfassten 
Studierendenschaft gewählt 
Amtszeit ein Jahr

Studierende jeder zugeordneten  
Hochschule und staatlichen  
Studienakademie

	� bis zu 3.000 Studierende: 1

	� bis zu 7.000 Studierende: 2

	� bis zu 14.000 Studierende: 3

	� über 14.000 Studierende: 4

Vertretungsversammlung
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